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RS OGH 1992/4/28 10ObS372/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1992

Norm

ASVG §105a

B-VG Art7

Rechtssatz

Da den Beziehern einer Vollrente aus der Unfallversicherung der Hil6osenzuschuß gemäß § 105 a Abs 1 zweiter Satz

ASVG nur gebührt, wenn die Hil6osigkeit durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursacht worden ist,

während es bei den Beziehern einer Pension aus der Pensionsversicherung auf die Ursachen der Hil6osigkeit nicht

ankommt, kann der im Rahmen der Pensionsversicherung gebührende Hil6osenzuschuß mit dem im Rahmen der

Unfallversicherung gebührenden in Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz nicht verglichen werden.
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